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Der Begriff »Plagiat« hat in den 

vergangenen Monaten eine 

traurige Popularität erreicht. 

Doch nicht nur das schlichte 

»abschreiben« fällt unter wis-

senschaftliches fehlverhalten, 

auch Datenfälschung oder  

die erfindung von ergebnissen 

gehören dazu. 

Und es betrifft nicht nur die 

forschung: auch in der Lehre 

sollte gute wissenschaftliche 

Praxis vermittelt und umgesetzt 

werden, denn die studierenden 

von heute sind die forscher von 

morgen – inklusive des Werte-

katalogs, den sie gelehrt und 

vorgelebt bekamen  

und ver innerlicht haben.

   
Gute wissenschaftliche Praxis

berufsethos und fehlverhalten in forschung und lehre

Wissenschaftliches Fehlverhal
ten ist weder ein neues Phäno
men, noch eine Verhaltenswei
se, die nur bei schlechten Wis
senschaftlern auftritt. Schon 
bei – beispielsweise – Galilei, 
Newton, Dalton und Mendel 
gab es berechtigte Zweifel an 
der Sauberkeit ihrer Arbeits
weisen und der Ehrlichkeit der 
Darstellung ihrer Ergebnisse. 
[1] In den letzten Jahrzehnten 
jedoch ist eine – vermutlich 
durch den erhöhten Wett
bewerbsdruck in der Wissen
schaft mit verursachte – be
unruhigend große Zahl von 
Fällen bisweilen sehr dreisten 
wissenschaftlichen Fehlverhal
tens bekannt geworden. Diese 
reichen von der freien Erfin
dung von Ergebnissen, über 
vorsätzliche Datenfälschung, 
Manipulation von Grafiken 
und Fotos, Sabotage der For
schungsarbeit von Kollegen, 
Diebstahl von Ideen und Er
gebnissen von Doktoranden 
oder Postdocs durch deren 
Betreuer, Täuschung in För
deranträgen, bis hin zu der 
stetig wachsenden Liste von 
entlarvten Plagiaten in deut
schen Dissertationen. [2]

Diese Situation hat weltweit 
zu einer vertieften Beschäfti
gung mit dem Thema seitens 
der Politik, wissenschaftlicher 
Fachgesellschaften und 
 Förderinstanzen geführt. In 
Deutschland sind die 1998 von 
der DFG veröffentlichten Emp
fehlungen zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis rich
tungweisend. [3] Mittlerweile 

hat fast jede Hochschule, For
schungseinrichtung oder For
schungsgemeinschaft ihr eige
nes Regelwerk zum Umgang 
mit wissenschaftlichem Fehl
verhalten und zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Pra
xis eingeführt. An der Leibniz 
Universität Hannover wurden 
2002 erstmals entsprechende 
Richtlinien eingeführt; im Mai 
dieses Jahres wurde eine über
arbeitete Richtlinie beschlos
sen. [4]

Es gibt jedoch weder inter
national noch in Deutschland 
ein einheitliches, für die 
 ge sam te wissenschaftliche 
 Gemeinschaft verbindliches 
Regelwerk. Die Regelwerke 
einzelner Institutionen unter
scheiden sich in den Details –  
manchmal erheblich – von ein
ander. Auch gibt es keine von 
allen Beteiligten angenomme
nen Definitionen, die im Detail 
festlegen, worin wissenschaft
liches Fehlverhalten oder gute 
wissenschaft liche Praxis eigent
lich genau bestehen.

Was ist gute 
wissenschaftliche Praxis?

Man kann gute wissenschaft
liche Praxis und wissenschaft
liches Fehlverhalten als zwei 
Seiten einer Medaille auffas
sen. Dieser Auffassung nach 
wäre gute wissenschaftliche 
Praxis dann realisiert, wenn 
kein wissenschaftliches Fehl
verhalten vorliegt. Nach der so 
genannten »FFPDefinition« 
des Amerikanischen Office of 
Science and Technology Policy 
sind drei Tatbestände als Kern 
wissenschaftlichen Fehlverhal
tens anzusehen (siehe Info-Kas-
ten). Die »FFPDefinition« wird 
heute weltweit als Kerndefini
tion wissenschaftlichen Fehl
verhaltens angenommen und 
ist fester Bestandteil von Re
gelwerken zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis. 
 Jedoch gibt es neben FFP noch 
eine Vielzahl weiterer Tat
bestände, die oft als wissen
schaftliches Fehlverhalten ge
wertet und geahndet werden. 
Genannt werden sollten ins

ffP-Definition

Nach der international akzeptierten »FFP-Definition« machen drei 
Tatbestände den kern wissenschaftlichen fehlverhaltens aus:

 fabrication: Freie Erfindung von Ergebnissen;
 falsification: Datenfälschung, z. B. durch Datenmanipulation, 

Nichtberücksichtigung unerwünschter Ergebnisse, Manipula-
tion von Geräten, usw.;

 Plagiarism: Plagiat.
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Abbildung 1
Der Barcode aus dem »Gutten-
Plag Wiki« zeigt graphisch die 
Anzahl der Seiten in der Dis-
sertation des ehemaligen Bundes-
verteidigungsministers Karl-
Theodor zu Guttenberg, auf 
 denen Plagiate gefunden wurden.
Quelle: http://de.guttenplag.wikia.
com/wiki/GuttenPlag_Wiki

besondere Ideendiebstahl, Ver
letzung der Vertraulichkeit bei 
der Begutachtung von Manu
skripten und Förderanträgen, 
sowie die Geheimhaltung von 
publizierbaren Forschungs
ergebnissen.

Umgekehrt sollte bemerkt 
werden, dass nicht alles Fehl
verhalten eines Wissenschaft
lers am Arbeitsplatz als wis
senschaftliches Fehlverhalten 
zu werten ist. Beispielsweise 
ist Diebstahl von Mitteln des 
Instituts (wie Schreibblöcke 
oder Chemikalien) zwar krimi-
nelles Fehlverhalten im Rah
men des Wissenschaftsbe
triebs, es ist jedoch kein wis-
senschaftliches Fehlverhalten. 
Genuines wissenschaftliches 
Fehlverhalten ist immer un
mittelbar mit der Ausübung 
der Rolle des Wissenschaftlers 
verknüpft: Es ist Fehlverhal
ten, das als Teil des Prozesses 
der Wissensproduktion auf
tritt. Diesbezüglich kann zwi
schen genuinem wissenschaft
lichen Fehlverhalten und 
»Fehlverhalten im Bereich der 
Wissenschaft« unterschieden 
werden. [5] Letzteres tritt zwar 
im Rahmen des wissenschaft
lichen Alltags auf, aber es hat 
nicht unmittelbar mit dem 
Prozess der Wissensproduk
tion zu tun.

Wenn man gute wissenschaft
liche Praxis nicht als die bloße 
Abwesenheit von wissen
schaftlichem Fehlverhalten 
ansehen will, könnte man sie 
auch positiv als das Befolgen 
der im wissenschaftlichen Be
rufsethos enthaltenen Gebote 
auffassen. Dieses Berufsethos 
wäre im Idealfall ein fester 
Satz von Verhaltensregeln,  
der weltweit von allen Wissen
schaftlern (implizit oder expli
zit) geteilt und als Orientie
rung für die wissenschaftliche 
Berufspraxis angenommen 
wird. Tatsächlich gibt es je
doch kein solches festgeschrie
benes Berufsethos, das als 
 stabile Grundlage für die Re
alisierung guter wissenschaft
licher Praxis dienen könnte.

Der Soziologe Robert Merton 
identifizierte 1942 vier Kern
elemente des wissenschaft
lichen Berufsethos (siehe Info-
Kasten). [6] Von den vier Ele
menten des von Merton 
formulierten wissenschaft
lichen Berufsethos ist jedoch 
nur der organisierte Skeptizis
mus verbreitet in Regelwerken 
aufzufinden, meistens in der 
Form des Gebots, Ergebnisse 
wissenschaftlicher Arbeiten 
(sowohl eigene als auch die 
anderer Forscher) konsequent 

anzuzweifeln. Oft enthalten 
Regelwerke einzelner Instituti
onen jedoch noch weitere Ge
bote, die Teil eines wissen
schaftlichen Berufsethos sein 
könnten. Man denke hier an 
Gebote zur Ehrlichkeit, zur 
angemessenen Betreuung von 
Postdocs, Promovierenden 
und Studierenden, oder zur 
Weitervermittlung der Regeln 
guter wis senschaftlicher Pra
xis an den wissenschaftlichen 
Nachwuchs.

Gute wissenschaftliche Praxis 
in der Lehre?

Regelwerke zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Pra
xis beziehen sich meistens nur 

auf den Forschungsbereich. 
Aber ist die Lehrtätigkeit an 
Universitäten nicht auch Teil 
der wissenschaftlichen Arbeit 
und sollten sich daher solche 
Regelwerke nicht sowohl auf 
die Forschung als auch auf die 
Lehre erstrecken?

Es gibt meines Erachtens gute 
Argumente dafür, die Reich
weite solcher Regelwerke auch 
auf die Lehrtätigkeit auszu
strecken. Zum einen gehört 
die Lehre genauso wie die For

schung zu den Aufgaben und 
zum Berufsalltag von Wissen
schaftlern an Universitäten – 
insbesondere wenn man den 
humboldtschen Gedanken der 
Einheit von Forschung und 
Lehre ernst nimmt. Zum zwei
ten ist die Lehre ein wesent
licher Bestandteil des wissen
schaftlichen Wissensproduk
tionsprozesses: Wie gut zu 
künftige Wissenschaftler in 
ihrer späteren Forschung sein 
werden, hängt mit davon ab, 
wie gut sie heute ausgebildet 
werden. Im Forschungskon
text wird etwa das Versäum
nis, sich vor Beginn eines neu
en Forschungsprojektes auf 
den neuesten Wissensstand zu 
bringen, oft als (nicht schwer
wiegendes) wissenschaftliches 
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Fehlverhalten gewertet. Der 
dahinter liegende Gedanke ist, 
dass Forschungsprojekte, die 
auf einer nicht ausreichenden 
Wissensbasis aufgebaut sind, 
ein erhebliches Risiko mit sich 
bringen, wissenschaftliche 
Arbeitszeit und Mittel zu ver
schwenden und damit den 
Fortschritt der Wissenschaft zu 
behindern. Der gleiche Gedan

kengang trifft jedoch auch auf 
den Lehrkontext zu: Auch 
Lehrveranstaltungen, in denen 
nicht der neueste Wissens
stand vermittelt wird, können 
den Wissenschaftsbetrieb da
durch behindern, dass zukünf
tige Wissenschaftler mit einer 
mangelhaften Ausstattung in 
die Forschung gehen.

Darüber hinaus hat sich he
rausgestellt, dass Tatbestände 
schweren wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens nicht nur in der 
Forschung, sondern auch im 
Rahmen der Lehre tatsächlich 
auftreten. So ist etwa vor kur
zem ein Fall bekannt gewor
den, bei dem Lehrmaterialien 
einer Universität von anderen 
Universitäten in Lizenz ver
wendet wurden, jedoch ohne 
Angabe der ursprünglichen 

Autoren oder der Universität, 
an der die Lehrmaterialien 
ursprünglich entwickelt wur
den. Dies wurde von den 
 Autoren als Plagiat gewertet 
und auch öffentlich als solches 
diskutiert. [7] Auch andere 
zentrale Elemente der guten 
wissenschaftlichen Praxis sind 
sowohl in der Forschung als 
auch in der Lehre relevant. 

Größtmögliche Objektivität, 
Neutralität, Sorgfalt und Ver
traulichkeit sind geboten bei 
der Begutachtung von zur 
 Veröffentlichung eingereichten 
Forschungsmanuskripten  
und bei Förderinstanzen ein
gereichten Anträgen – aber 
selbstverständlich auch bei der 
Begutachtung studentischer 
Arbeiten, insbesondere dann, 
wenn es sich um Abschluss
arbeiten oder gar Dissertatio
nen handelt!

Dementsprechend möchte ich 
diesen Beitrag mit einem Plä
doyer dafür abschließen, den 
Wirkungsbereich von Regel
werken zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis an 
Universitäten nicht auf den 
Forschungskontext zu be
schränken, sondern auch die 

Lehre mit im Blick zu behal
ten. An der Leibniz Universität 
werden die Grundlagen der 
guten wissenschaftlichen Pra
xis zwar in einigen Lehrveran
staltungen vermittelt – zum 
Beispiel in Veranstaltungen, 
die das Institut für Philosophie 
für einige Biologiestudiengän
ge sowie im Studiengang 
»Wissenschaft und Gesell
schaft« und im Rahmen der 
Veranstaltungsangebote der 
Graduiertenakademie und der 
Graduate School of  Natural Sci-
ences versorgt. Aber dies kann 
eigentlich nur der Anfang sein.
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Die elemente des wissenschaftlichen Berufsethos  
nach Merton

 Der Universalismus: Ergebnisse und Theorien sollen immer 
unabhängig von ihrer herkunft oder der Persönlichkeit, der sie 
vertritt, und ausschließlich auf Grund ihrer inhaltlichen Quali-
tät beurteilt werden. Es soll für die Akzeptanz oder Verwerfung 
einer Theorie nicht wichtig sein, wer sie hervorgebracht hat 
oder vertritt, sondern nur was sie besagt.

 Der kommunismus oder kommunalismus: wissenschaftliches 
wissen ist das Eigentum der Gemeinschaft, nicht des Ent-
deckers oder einer einzelnen Institution. wissenschaftliches 
wissen ist Teil des gemeinsamen Erbes der Menschheit.

 Die Uneigennützigkeit: Für den wissenschaftler sollte es 
 keinen unterschied machen, welches Ergebnis seine Forschung 
letztendlich haben wird (z. B., ob ein Experiment seine Lieb-
lingshypothese bestätigt oder wiederlegt).

 Der organisierte skeptizismus: Die wissenschaft sollte so 
 organisiert sein, das alle Ergebnisse, hypothesen und Theorien 
kritisierbar sind. Nichts in der wissenschaft ist über kritik 
 erhaben.


